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Einleitung

»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus«, sagt das deut-
sche Grundgesetz. Doch wer ist dieses »Volk«? Dass ihm 
Personen jeden Geschlechts, die in einem Land dauerhaft 
wohnen, ab einem Mindestalter zuzurechnen sind, leidet 
keinen Zweifel. Aber wann ist das Mindestalter erreicht, 
was heißt »dauerhaft wohnen« und ab wann trifft Letzte-
res auch auf Migranten, Flüchtlinge, Asylanten zu? Das ist 
nach wie vor strittig. Zwar gilt als unhintergehbarer demo-
kratischer Standard, dass das Volk das Parlament wählt und 
dieses die Regierung, während ein oberstes Gericht darüber 
wacht, dass Parlament und Regierung verfassungsgemäß 
handeln. Aber wann hat das Parlament zu viel Befugnisse, 
so dass die Regierung handlungsunfähig wird, wann zu 
wenig, so dass sie selbstherrlich walten kann? Wann wacht 
das oberste Gericht lediglich über die Verfassung, wann 
beginnt es, sie als Hebel zu nutzen, um selbst politisch ein-
zugreifen? Diese Fragen flammen in jedem Konfliktfall neu 
auf. Das rechte Maß demokratischer Kontrolle und Aus
gewogenheit ist bis heute nicht erreicht.

»Leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter?«, 
fragte Immanuel Kant 1783 und antwortete: »Nein, aber 
wohl in einem Zeitalter der Aufklärung.«1 Entsprechend 

1   Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1783), 
Werke (hg. v. Wilhelm Weischedel), Band XI, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main, S. 59. 
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gilt heute: Wir leben nicht im Zeitalter der Demokratie; 
günstigstenfalls in einem der Demokratisierung. Die aber 
ist ständig von Rückschlägen bedroht. Längst wurde von 
»Postdemokratie«2 gesprochen: vornehmlich im Hin-
blick auf die globalen Finanzmärkte, bei denen sogar die 
vergleichsweise reichen und demokratieaffinen westlichen 
Staaten dermaßen verschuldet sind, dass ihre Regierungen 
und Parlamente immer mehr Entscheidungsspielraum ver-
lieren. Durch »Schuldenbremsen« versuchen sie, gegenzu-
steuern – und sind nun durch die Coronapandemie zu hor-
renden Neuverschuldungen genötigt, deren Langzeitfolgen 
für die Finanzierbarkeit von Gesundheits- und Bildungssys-
tem, von Sicherheitskräften und Verkehrsinfrastruktur noch 
ganz unabsehbar sind. Wenn die privaten Gläubiger dieser 
Billionensummen den Geldhahn zudrehen oder Börsen
rallyes auf Staatsbankrotte anzetteln, dann können die par-
lamentarischen Entscheidungsprozesse noch so demokra-
tisch angelegt sein; sie laufen leer. Gleichwohl lässt das Wort 
»Postdemokratie« einen irreführenden nostalgischen Ton 
mitschwingen, als ob es, ehe sich die Finanzmärkte in den 
1970er Jahren auftaten, irgendwo auf dem Globus eine 
rundum intakte Demokratie gegeben hätte. Genau genom-
men sind auch die demokratieaffinsten Staaten nie mehr als 
»Prädemokratien« gewesen – nirgends weiter gekommen, 
als der kapitalistische Weltmarkt es zuließ.

Vom Weltmarkt ist allerdings fast nur noch in Nachrich-
ten zum Stand der Börsen und der globalen Lieferketten die 
Rede, kaum mehr im Demokratiediskurs. Den fesseln heute 
entschieden kleinteiligere Formate, die erst das Internet mit 

2   Colin Crouch, Postdemokratie, Suhrkamp, Berlin 2008.
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sich gebracht hat. Ermöglicht es doch jedem, mit ein paar 
Klicks ganze Datensätze »ins Netz zu stellen« und sich 
direkt öffentlich zu artikulieren – vorbei an allen Volksver-
tretungen, Regierungen, Zeitungen, Rundfunk- und Fern
sehenanstalten; vorbei an allen Repräsentanten und Vor-
mündern, die sich für entscheidungsbefugt darüber halten, 
ob das, was öffentlich artikuliert wird, auch öffentlichkeits-
würdig ist. Seither gibt es neue Formen politischer Direkt-
manifestation. Gern nennt man sie basisdemokratisch; etwa 
wenn sich Menschen bemerkbar machen und Beachtung 
verlangen, die in Parteiprogrammen und öffentlichen Dis-
kursen zuvor gar nicht vorkamen; Menschen, die anders sind 
als die Mehrheit: andere Hautfarben, andere sexuelle Orien-
tierungen, andere Konfessionen, andere kulturelle Gepflo-
genheiten, andere Bedürfnisse aufgrund von Behinderun-
gen haben. Noch nie konnten sie sich so nachdrücklich und 
vielfältig öffentlich artikulieren wie zu Internetkonditionen. 
Doch seit sie das können, gibt es auch einen Unmutsdiskurs 
darüber, wie wenig sie das können, wie sehr der neue Weg 
der Direktmanifestation, auf dem nun jeder so ziemlich alles 
Beliebige »ins Netz stellen« darf, ihre besonderen Belange 
untergehen lässt. Was nützen ihnen die technischen Mittel 
zur öffentlichen Direktartikulation, solange sie damit nicht 
durchdringen, solange ihr Anderssein nicht gebührend res-
pektiert wird, solange Parteien und Parlamente es nicht 
durch rechtliche Gleichstellungsmaßnahmen schützen, die 
es »sichtbar« machen?

Wie Coca-Cola einen besonderen Durst nach Coca-
Cola erzeugt, so das neue Gleichstellungsmedium einen 
besonderen Durst nach sichtbarer Gleichstellung. Inter-
netgestützte Basisdemokratie läuft auf eine Politik der 
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Gleichstellung der gesamten Minderheitenvielfalt hinaus. 
Sie geht mit einer neuen Utopie schwanger. In dem Maße, 
wie in Parlamente, Regierungen, Unternehmensleitun-
gen, Gewerkschaften, Aufsichtsräte, Akademien, Polizei
direktionen, Offizierscorps und Börsen eine paritätische 
Geschlechts- und Minderheitendiversität einzieht, hören 
Benachteiligung und Ausgrenzung auf, schwindet die 
binäre patriarchale Weltordnung, wächst die Vielfalt, 
gleicht sich die Gesellschaft demokratisch aus, entstehen 
»diskriminierungsfreie Räume«. Was kümmert da noch 
der Weltmarkt oder der Klimawandel, den der Zwang zum 
wirtschaftlichen Wachstum vorantreibt? Auch sie werden 
sich durch Paritätsverhältnisse moderieren lassen, in denen 
die Andersheit der anderen respektiert und niemand mehr 
»abgewertet« wird.

Eine geradezu biedermeierliche Utopie in digitalem 
Gewand, diese diskriminierungsfreie Paritätsdemokratie. 
Doch wie soll man in einer komplexen Gesellschaft Paritä-
ten feststellen? Man wird leider nicht umhinkommen, sie 
auszurechnen  –  sie wohl oder übel gegeneinander aufzu-
rechnen. Spätestens dabei wird es ungemütlich. Soll nur das 
Quantum der Betroffenen zählen oder auch die Schwere 
und die zeitliche Länge ihrer Benachteiligung? Jede Berech-
nung fußt auf Bewertungen, die man auch anders gewich-
ten könnte. Jedes Verfahren der Paritätsermittlung beflü-
gelt den Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit, Einfluss 
und finanzielle Zuwendung. Unterm Strich stehen dann 
Prozentzahlen: Quoten. Bei ihnen setzt dieses Büchlein an. 
Angeblich schaffen sie mehr Gerechtigkeit und festigen das 
demokratische Fundament der Gesellschaft. Dabei tun sie 
eher das Gegenteil. 
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Quote

Gleichstellungsbeauftragte gibt es reichlich. Aber kommt 
die Gleichstellung der Geschlechter auch gut voran? 
Daran zweifelt neuerdings sogar eine starke Strömung in 
der CDU. Eine Bundeskanzlerin, mehrere Ministerinnen, 
eine Parteivorsitzende – das genügt ihr nicht mehr, zumal 
nicht gewiss ist, ob mit den ausschließlich männlichen 
Bewerbern um das Erbe von Angela Merkel das Rad nicht 
wieder zurückgedreht wird. Erst wenn bis hinunter auf die 
kommunale Ebene alle Parteifunktionen und -ämter zur 
Hälfte mit Frauen besetzt sind, könne von durchgesetzter 
Gleichstellung die Rede sein. Das sagen auch immer mehr 
einflussreiche Männer in der Partei. Sie freunden sich mit 
der Fünfzig-Prozent-Frauenquote an. Deren Einführung 
ist kaum mehr aufzuhalten.

Andere sind da längst weiter. Die rot-rot-grüne Thü-
ringer Landesregierung hat ein Paritätsgesetz erlassen. Es 
besagt: Bei Landtagswahlen muss jede Partei auf ihren 
Kandidatenlisten immer abwechselnd einen Mann und 
eine Frau aufführen (»Reißverschlussprinzip«). Wenn 
sich nicht genügend Kandidatinnen finden, bleiben die 
entsprechenden Listenplätze leer. Nur so bekommen 
die Parteien den nötigen Druck, Frauen gleichzustellen. 
Prompt hat die AfD gegen dieses Gesetz geklagt. Ganz 
offen gibt sie zu, nicht genügend Kandidatinnen für die 
Wahllisten zu haben. Sie sieht sich dadurch benachteiligt 
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und in ihrer Betätigungs- und Programmfreiheit als Partei 
eingeschränkt. Brisant: Eine männerdominierte Partei, die 
keinerlei ernsthafte Anstalten macht, ihren Frauenanteil zu 
erhöhen, reklamiert Chancengleichheit für sich. Und der 
Thüringer Verfassungsgerichtshof gibt ihr Recht! Parteien 
seien »frei, das Personal zu bestimmen, mit dem sie zu einer 
Wahl antreten wollen« – ohne Ansehen des Geschlechts. 
Auch das Recht, sich zur Wahl zu stellen, dulde keine Kon-
tingentierung von Listenplätzen nach Geschlechterparität. 

So urteilte im Juli 2020 ein Gericht aus sieben Männern 
und zwei Frauen. Die beiden Frauen und ein Mann gaben 
zwar ein Minderheitsvotum ab. Das Paritätsgesetz habe 
lediglich »die strukturelle Benachteiligung von Frauen in 
der Politik« »durch begünstigende Regelungen ausgegli-
chen«, indem es »die Chancengleichheit von Männern 
und Frauen fördere, aber nicht ein paritätisch besetztes 
Parlament garantiere«.3 So habe es nach wie vor die Ver-
teilung der Direktmandate nach Wählerstimmen vorgese-
hen, nicht nach Paritätsgesichtspunkten. Doch die Mehr-
heit von sechs Männern teilte die Sicht der AfD. Deren 
Thüringer Landesvorsitzender Björn Höcke, der Exponent 
jenes Partei-»Flügels«, der wegen vielfach aktenkundi-
ger rechtsextremer Programmatik unter Beobachtung des 
Verfassungsschutzes steht, durfte die Entkräftung eines 
Gesetzes zur Förderung der Gleichstellung genüsslich als 
Sieg der Demokratie verbuchen. Wenige Monate später, 
im Oktober, gab auch in Brandenburg das Landesverfas-
sungsgericht dem Einspruch von NPD und AfD gegen das 

3   Stefan Locke, Freiheit geht vor Reißverschluss, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 16.7.2020, S. 2.
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›Reißverschluss‹-Paritätsgesetz statt, das die rot-rot-grüne 
Mehrheit im Potsdamer Landtag durchgesetzt hatte – mit 
den gleichen Argumenten. Schließlich wies im Februar 
2021 das Bundesverfassungsgericht die Klage einer Gruppe 
von Frauen ab, die die Gültigkeit der Bundestagswahl 2017 
wegen fehlender Paritätsregeln bestritt. In all diesen Gerich-
ten sind Frauen in der Minderheit. Könnte das parteiüber-
greifende Komplott weißer Männer offensichtlicher sein?

Nicht aus der Perspektive derjenigen, die in flächen-
deckender paritätischer Besetzung von Funktionen und 
Posten die Vollendung der Gleichstellung sehen – und das 
grundsätzliche Dilemma ignorieren, in dem der Begriff 
der Gleichheit steckt. Dass alle Menschen gleich seien, 
widerspricht jeglichem Augenschein. Jeder ist anders als 
die anderen und nur deshalb ein Individuum. Gleichheit 
gibt es immer nur in bestimmter Hinsicht: etwa des Alters, 
des Geschlechts, der Sprache, Ethnie, Hautfarbe, Nation, 
Religion, sozialen Klasse etc. Gleichheit als Menschenrecht 
ist zwar eine große, nicht wieder preiszugebende Errun-
genschaft, aber auch bloß eine Hinsicht. Sie besagt: Die 
Menschen eines Gemeinwesens mögen noch so verschie-
den sein, was Körperbeschaffenheit, Tätigkeit, Bildung, 
Einkünfte oder Lebensqualität betrifft. Als seine Bürger 
»sind sie vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevor-
zugt werden.«

Wer hätte gedacht, dass es um diese schlichten Worte aus 
Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes (GG) einmal große 
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Auslegungsdebatten geben würde? Heißt Gleichheit nicht 
eindeutig gleicher Zugang zu allem, was allen rechtlich 
zusteht: zu Bildung, Pflege, medizinischer Behandlung, 
öffentlichen Transport- und Kommunikationsmitteln, zu 
allen Konsumgütern, Wohnungen, Reisezielen, die man 
erschwingen kann, zu allen Berufen, für die man geeignet 
ist, zu allen Parteien, Vereinen, Glaubensgemeinschaften, 
die verfassungsgemäß sind? Diese kleine Aufzählung zeigt 
schon, wo der Haken ist. Nicht alle Weltanschauungen 
sind verfassungsgemäß; nicht alle Menschen sind für alle 
Tätigkeiten geeignet; nicht alle können alles erschwingen. 
Der Tochter der alleinerziehenden Verkäuferin und dem 
Sohn des Rechtsanwaltsehepaars stehen zwar das gleiche 
Schulsystem und die gleiche Berufswelt offen. Doch nur 
in den seltensten Fällen werden sie in der Lage sein, ihre 
rechtlich gleichen Chancen in gleicher Weise zu nutzen. 
Gleichberechtigung ist nicht schon Gleichstellung. Des-
wegen sind Gleichstellungsbeauftragte so wichtig, die dar-
über wachen, dass im Berufsalltag Frauen tatsächlich nicht 
benachteiligt oder belästigt werden und niemand unter 
seiner sexuellen Orientierung zu leiden hat. Auch in den 
Schulen gibt es so etwas wie Gleichstellungsbeauftragte: 
Förderlehrer, die sich lernschwachen Kindern aus prekären 
Verhältnissen widmen und deren soziale Benachteiligung 
so gut wie möglich auszugleichen versuchen.

Doch beim Übergang von der Gleichberechtigung zur 
Gleichstellung bleibt immer eine Lücke. Nur zum Teil 
kann sie rechtlich gefüllt werden: etwa durch Gesetze, 
die Gewalt in Ehe und Partnerschaft, Mobbing in Betrie-
ben und Einrichtungen ahnden oder durch Bestimmun-
gen, die bei Bewerbungen für einen Job im Falle gleicher 
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Qualifikation die Bewerberin dem Bewerber vorziehen. 
Letzteres ist bereits grenzwertig. Bezieht sich Artikel 3 GG 
doch auf Individuen, nicht auf Gruppen. Dass, nachdem 
Frauen jahrhundertelang benachteiligt waren, nun auch 
mal einige von ihnen bevorzugt werden sollen, ist zwar ein 
verständlicher Wunsch. Doch ausgleichende Gerechtigkeit 
kann nicht in alternativer Rechtsbeugung bestehen. Der 
Mann, der leer ausgeht, obwohl er nicht minder qualifiziert 
war als seine Mitbewerberin, hat Anlass, sich wegen seines 
Geschlechts benachteiligt zu fühlen. Geschickte Auswahl-
beauftragte regeln das Problem so, dass sie die ausgewählte 
Person für die geeignetste erklären. Qualifikation ist ein 
dehnbarer Begriff.

Es tut sich hier eine Grauzone auf, in der rechtliche 
Maßnahmen wenig ausrichten. Gleichstellungsbeauf-
tragte können oft Ungleichbehandlung vermindern, sel-
ten ganz verhindern und schon gar nicht völlige Gleich-
stellung durchsetzen. In einem Betriebsklima anzüglicher 
Redeweisen und scherzenden Augenzwinkerns bekom-
men sie manche Formen von Mobbing und Ungleich-
behandlung gar nicht in einklagbarer Weise zu fassen. 
Andrerseits tun sie sich und dem Betriebsklima keinen 
Gefallen, wenn sie jeden Scherz sogleich unter Mobbing- 
und jedes Kompliment unter Belästigungsverdacht stel-
len. Gleichstellung zu überwachen hat immer etwas von 
informellem Balancieren. Und in der Privatsphäre gibt es 
gar keine Gleichstellungsbeauftragten. Wie soll dort die 
Doppel- oder Dreifachbelastung von Frauen aufhören, die 
sich neben ihrem Beruf auch noch um Haushalt und Kin-
der kümmern müssen, weil ihre Männer dazu nicht bereit 
sind? Wie soll die Gleichstellung von Frauen gelingen, die 
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vor ihren gewalttätigen Männern in Frauenhäuser fliehen, 
aber dann doch wieder zu ihnen zurückkehren? Da helfen 
weder Ordnungsämter noch Gerichtsvollzieher, sondern 
allenfalls Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Seelsor-
ger oder Therapeuten  –  flankiert von einer gründlichen 
Erziehung zu Umgangsformen, die patriarchale Männ-
lichkeit deheroisieren und als asozial brandmarken. Aber 
die fällige Emanzipation davon müssen die Betroffenen in 
ihrem Alltagsverhalten selbst vollziehen. Kein Allgemei-
nes Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nimmt ihnen diese 
langwierige Arbeit ab.

Zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung liegt 
unumgehbar ein zivilgesellschaftlicher Prozess. Der kommt 
umso besser voran, je beherzter die Deheroisierung falscher 
Männlichkeit betrieben wird. Aber er braucht Beharr-
lichkeit und Geduld – zwei Eigenschaften, die in einer auf 
Digitalisierung und Beschleunigung fixierten Umgebung 
ganz uncool sind. Wo sie schwinden, wächst die Neigung, sie 
durch rechtliche Regelungen zu ersetzen. Ohne verbindliche 
Frauenquoten wird es nie etwas mit der Gleichstellung, ist 
dann die Devise. Sie gibt offen zu, dass sie dem zivilgesell-
schaftlichen Vorankommen an der Basis misstraut. Deshalb 
setzt sie von vornherein eine Etage höher an: auf der Vor-
gesetztenebene, bei den Funktions- und Amtsträgern. Deren 
Zahl soll gleichmäßig zwischen den Geschlechtern verteilt 
werden. Das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Unter-
gebenen wird dabei gar nicht thematisiert, stattdessen einem 
Glauben gehuldigt, der in der Wirtschaftstheorie Trickle 
down heißt und besagt: Wo die großen Wirtschaftsunterneh-
men boomen, da gehe es über kurz oder lang auch ihren Mit-
arbeitern, ja der ganzen Bevölkerung besser. Der Reichtum 
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»sickere« nach unten »durch«.4 Das ist neoliberale Augen-
wischerei. Der Abstand zwischen Ärmsten und Reichsten 
wächst drastisch.5 Doch die Geschlechterparität soll nach 
Trickle-down-Logik funktionieren. Wenn alle Posten in Par-
teien, Behörden und Aufsichtsräten, im Management und 
beim Militär gleichmäßig mit Frauen und Männern besetzt 
werden, werde die Welt zunächst auf Postenebene ausgegli-
chener. Das »Durchsickern« dieser Gleichstellung zur Basis 
sei dann nur noch eine Frage der Zeit.

Von ihrer Nähe zur neoliberalen Wirtschaftsdoktrin 
nimmt die Paritätskampagne, die sich als »linkes« Projekt 
versteht, keine Notiz. Umso mehr arbeitet sie an der Forma-
lisierung und Verrechtlichung jener zivilgesellschaftlichen 
Sphäre, deren Stärkung sie propagiert, deren Lebenselixier 
jedoch gerade das Informelle ist. Diese Sphäre braucht 
einen Rechtsrahmen, aber einen, der sich dabei bescheidet, 
ihr den informellen Freiraum zu erhalten. Emanzipation 
ist ein Reif- und Selbständigwerden, das nur in solchem 
Freiraum gedeihen kann. Es lässt sich ebenso wenig wie 

4   Die Formel stammt von David Stockman, dem Chefberater von 
Ronald Reagan in Wirtschaftsfragen (https://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Trickle-down-Theorie&oldid=208762593).
5   Zwar sind laut Weltbank zwischen 1998 und 2008 die Einkommen 
der Ärmsten ähnlich stark gestiegen wie die der Reichsten. Nur die der 
gehobenen Mittelschichten stagnierten. Doch das sind Prozentrech-
nungen. Wer von zehn Dollar pro Monat leben muss, den führen zehn 
Prozent mehr nicht aus seiner tiefen Armut. Für Empfänger von Mana-
gergehältern hingegen bedeuten zehn Prozent mehr einen monatlichen 
Zuwachs von fünfstelligen Summen. Der Abstand zwischen Ärmsten 
und Reichsten vergrößert sich exponentiell, während suggeriert wird, sie 
profitierten gleichermaßen (cf. Jeremy Lent, Fortschritt für wen? Kritik 
an Steven Pinker, in: Das Argument, Nr. 332, 2019, S. 242 ff.).

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trickle-down-Theorie&oldid=208762593
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